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Datum 05.11.2020
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Datum -

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts Magdeburg vom
15. Oktober 2018 abgeÃ¤ndert und die Klage insgesamt abgewiesen.

Kosten sind nicht zu erstatten.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist die Bewilligung von Rente wegen Erwerbsminderung
nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch â�� Gesetzliche Rentenversicherung
(SGB VI) vom 1. Mai 2015 bis zum 30. September 2020 streitig.

Die am â�¦ 1960 geborene KlÃ¤gerin ist gelernte Weberin und
Bibliotheksassistentin. Sie war als Entgraterin, Bibliotheksassistentin,
KÃ¼chenhelferin und zuletzt von September 2013 bis Juli 2015 als PrÃ¤senzkraft in
einem Pflegeheim versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt. Sie war bereits seit 12.
Februar 2014 arbeitsunfÃ¤hig und bezog vom 26. MÃ¤rz bis zum 18. Juli 2015
Krankengeld sowie vom 19. Juli 2015 bis zum 17. Mai 2016 Arbeitslosengeld.
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Seitdem lebt die KlÃ¤gerin von ihrer Witwenrente.

2010 verstarb ihre Schwester, 2012 ihr Vater und am 3. Dezember 2013 ihr
Ehemann.

Die KlÃ¤gerin beantragte am 30. April 2015 bei der Beklagten die Bewilligung von
Rente wegen Erwerbsminderung. Wegen starker Depressionen, schneller
ErschÃ¶pfung und Ã�berforderung, AngstzustÃ¤nden, MinderwertigkeitsgefÃ¼hlen
und kÃ¶rperlicher Schmerzen kÃ¶nne sie seit Dezember 2013 maximal 1 Stunde
tÃ¤glich arbeiten.

Die Beklagte zog zunÃ¤chst die medizinischen Unterlagen aus den
vorangegangenen medizinischen Rehabilitationsverfahren bei. In dem
Entlassungsbericht der Fachklinikum B. GmbH & Co.KG vom 6. Juli 2012 nach einer
stationÃ¤ren RehabilitationsmaÃ�nahme der KlÃ¤gerin vom 16. Mai bis zum 20. Juni
2012 wurde als Diagnose u.a. eine mittelgradige depressive Episode mitgeteilt. Die
KlÃ¤gerin sei fÃ¼r leichte bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten und als KÃ¼chenhilfe 6
Stunden und mehr tÃ¤glich einsetzbar. Die FachÃ¤rztin fÃ¼r Psychiatrie und
Psychotherapie MUDr. S. teilte in dem Befundbericht vom 27. Oktober 2014 eine
erneute depressive Dekompensation nach dem Tod des Ehemannes im Dezember
2013 mit. Die KlÃ¤gerin habe eine stationÃ¤re Psychotherapie vom 15. Juli bis zum
20. September 2014 im Fachkrankenhaus J. absolviert. Ferner sei sie auf Citalopram
20 mg eingestellt worden. In dem Entlassungsbericht der B.-klinik vom 12. Februar
2015 nach der stationÃ¤ren RehabilitationsmaÃ�nahme der KlÃ¤gerin vom 30.
Dezember 2014 bis zum 3. Februar 2015 wurden als Diagnosen eine rezidivierende
depressive StÃ¶rung, gegenwÃ¤rtig mittelgradige Episode mit
Somatisierungstendenz, eine Hypothyreose und eine rezidivierende Lumboischialgie
bei Osteochondrose C5-C7 mitgeteilt. Diskrete Defizite im Bereich der Konzentration
und MerkfÃ¤higkeit seien festzustellen gewesen. Die KlÃ¤gerin sei als PrÃ¤senzkraft
im Pflegeheim und auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt fÃ¼r mittelschwere
kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten Ã¼berwiegend im Stehen, stÃ¤ndig im Gehen und Sitzen
im Umfang von 6 Stunden und mehr tÃ¤glich einsetzbar. TÃ¤tigkeiten mit
Nachtschichten, permanenten Zwangshaltungen und Vibrationsbelastungen der
WirbelsÃ¤ule seien zu vermeiden. Die Entlassung sei als kurzzeitig arbeitsunfÃ¤hig
bei noch nicht abgeschlossenem Heilungsprozess und zur KlÃ¤rung der beruflichen
Perspektive erfolgt.

Die Beklagte zog im Rentenverfahren das "Sozialmedizinische BeratungsgesprÃ¤ch"
des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Sachsen-Anhalt e.V. (MDK)
vom 20. April 2015 bei. Danach bestehe derzeit kein auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt einsetzbares LeistungsvermÃ¶gen. Die KlÃ¤gerin sei auf Dauer
arbeitsunfÃ¤hig. Von dem Trauma, dem Tod des Ehemannes, kÃ¶nne sie sich trotz
Therapie nicht lÃ¶sen. Hinzugetreten sei eine linksbetonte SchmerzstÃ¶rung des
gesamten KÃ¶rpers. Perspektivisch seien ausschlieÃ�lich kÃ¶rperlich leichte
Arbeiten ohne Anforderungen an das Anpassungs- und UmstellungsvermÃ¶gen und
nur psychisch belastungsfreie TÃ¤tigkeiten denkbar.

Die Beklagte lehnte mit Bescheid vom 15. Mai 2015 den Rentenantrag ab. In dem
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hiergegen gerichteten Widerspruch machte die KlÃ¤gerin geltend, keine 3 Stunden
tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig sein zu kÃ¶nnen. Sie sei selbst bei der DurchfÃ¼hrung
einfachster Arbeiten schnell erschÃ¶pft und mÃ¼sse stÃ¤ndig Pausen einlegen. Sie
leide unter AngststÃ¶rungen und traue sich oft nicht, das Haus zu verlassen. Sie
kÃ¶nne zudem keine lÃ¤ngeren Strecken mit dem Kraftfahrzeug unternehmen. Mit
Widerspruchsbescheid vom 14. Oktober 2015 wies die Beklagte den Widerspruch
als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Bei der KlÃ¤gerin bestehe ein LeistungsvermÃ¶gen im
Umfang von mindestens 6 Stunden tÃ¤glich fÃ¼r leichte bis mittelschwere Arbeiten
mit weiteren FunktionseinschrÃ¤nkungen. Diese sei auch nicht berufsunfÃ¤hig.

Hiergegen hat sich die KlÃ¤gerin mit der am 26. Oktober 2015 beim Sozialgericht
Magdeburg erhobenen Klage gewandt. Sie hat im Wesentlichen ihr Vorbringen im
Widerspruchsverfahren wiederholt. Sie hat ein Attest von MUDr. S. vom 22. August
2016 vorgelegt, wonach sie unter 2 Stunden tÃ¤glich leistungsfÃ¤hig sei.

Das Sozialgericht hat Befund- und Behandlungsberichte eingeholt. Die
Psychologische Psychotherapeutin S. hat unter dem 18. September 2017 eine
teilweise Besserung der Befunde aufgezeigt. Die KlÃ¤gerin sei "eher" nicht 6
Stunden tÃ¤glich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Dauer leistungsfÃ¤hig. Sie
mÃ¼sse noch lÃ¤nger belastende Lebensereignisse verarbeiten. Die FachÃ¤rztin
fÃ¼r Allgemeinmedizin G. hat unter dem 18. September 2017 eine wesentliche
Verbesserung und ebenfalls eine LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin verneint. MUDr.
S. hat unter dem 25. September 2017 einen gleichbleibenden Gesundheitszustand
bescheinigt. Die medizinische Rehabilitation 2014 habe die EinschrÃ¤nkung nicht
beheben kÃ¶nnen.

Das Sozialgericht hat den Facharzt fÃ¼r Psychiatrie und Psychotherapie, spezielle
Schmerztherapie, Chirotherapie Dr. B. das Gutachten vom 3. September 2018 auf
der Grundlage einer ambulanten Untersuchung der KlÃ¤gerin am 25. Juli 2018
erstatten lassen. Diese habe angegeben, unverÃ¤ndert seit 2013 an
RÃ¼ckenschmerzen sowie Schmerzen der linken KÃ¶rperseite zu leiden.
Medikamente und Bewegung (Radfahren und Nordic-Walking) minderten den
Schmerz. An Medikamenten nehme sie Venlafaxin 75 mg 3-mal tÃ¤glich seit 28. Mai
2018. Seitdem ginge es ihr besser. Sie mache den Haushalt (Kochen, Waschen,
BÃ¼geln, Putzen, Staubsaugen, Einkaufen) und fahre wenig Auto. Als Diagnosen
hat Dr. B. eine sekundÃ¤r vitalisierte abnorme Trauerreaktion, derzeit
therapieresistent, einen Halbseitenschmerz links, einen chronischen, nicht
radikulÃ¤ren RÃ¼ckenschmerz der LendenwirbelsÃ¤ule (LWS) und eine
SchilddrÃ¼senunterfunktion benannt. Die Depression sei unzureichend
medikamentÃ¶s behandelt worden. Die Symptomatik habe im Laufe der Jahre
zugenommen (Suizidideen, Schmerzen der linken KÃ¶rperhÃ¤lfte). Erst seit Mai
2018 erhalte die KlÃ¤gerin eine adÃ¤quate medikamentÃ¶se Dosis. Gleichwohl
bestehe nach dem Depressionstest HAMD eine schwere Depression, klinisch eine
mittelgradige Depression. KonzentrationsstÃ¶rungen seien zwar nicht nachweisbar
gewesen, kÃ¶nnten gleichwohl bei lÃ¤ngerer Arbeit auftreten. An
FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen bestÃ¼nden jedoch die ErschÃ¶pfbarkeit und die
von der KlÃ¤gerin geschilderte Angst, aus dem Haus zu gehen, ferner immer wieder
auftretende Suizidideen (bereits 2015 in der Reha, zuletzt vor 5 Wochen). Er â��
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der Gutachter â�� sei davon Ã¼berzeugt, dass die geklagten Beschwerden und die
psychischen EinbuÃ�en bestÃ¼nden. Es sollte trotz Therapieresistenz der Versuch
einer medikamentÃ¶sen Behandlung unternommen werden. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne
eine leichte Arbeit im Wechsel von Gehen, Stehen und/oder Sitzen, ohne einseitige
kÃ¶rperliche Belastungen und Zwangshaltungen sowie ohne Nachtschicht
verrichten. Arbeiten, die die volle GebrauchsfÃ¤higkeit der HÃ¤nde erforderten,
seien mÃ¶glich. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne im Freien sowie in Wechselschicht arbeiten.
Sie sei Arbeiten mit mindestens durchschnittlichen Anforderungen an das Seh- oder
HÃ¶rvermÃ¶gen, mit mindestens geistig mittelschwierigen Anforderungen und ohne
besondere Anforderungen an ReaktionsvermÃ¶gen, Ã�bersicht, Aufmerksamkeit,
Verantwortungsbewusstsein und ZuverlÃ¤ssigkeit gewachsen. Sie kÃ¶nne aufgrund
der derzeitigen schweren Depression gar nicht arbeiten. Ihre GehfÃ¤higkeit sei nicht
eingeschrÃ¤nkt. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne auch zweimal arbeitstÃ¤glich zur
Hauptverkehrszeit Ã¶ffentliche Verkehrsmittel benutzen. Sie sei derzeit nicht in der
Lage, alleine ein Kfz zu fÃ¼hren. Sie sei von ihrer Tochter zur Begutachtung
gebracht worden. Sie fahre sonst auch selbst wenig Auto. Die festgestellte
Minderung bestehe seit dem Tod des Ehemannes im Jahr 2013. Die Depression
kÃ¶nnte bei einer Erweiterung der Medikation und der fortlaufenden Psychotherapie
beeinflusst werden. Die Ã�rzte der Reha-Kliniken hÃ¤tten den Einfluss der
Depression auf die ArbeitsfÃ¤higkeit nicht ernst genug genommen. Eine
Ã�berprÃ¼fung des psychischen Befundes in 2 Jahren werde empfohlen.

Die Beklagte ist dem Gutachten unter Berufung auf die sozialmedizinische
Stellungnahme des PrÃ¼f-/Gutachterarztes N. vom 4. Oktober 2018 nicht gefolgt.

Das Sozialgericht hat mit Urteil vom 15. Oktober 2018 unter Abweisung der Klage
im Ã�brigen die Beklagte verurteilt, der KlÃ¤gerin Rente wegen voller
Erwerbsminderung vom 1. Mai 2015 bis zum 30. September 2020 zu bewilligen. Die
Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit bestehe seit Ende 2013. Es kÃ¶nne dahinstehen,
ob das LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin auf unter 6 oder sogar auf unter 3
Stunden tÃ¤glich herabgesunken sei. In beiden FÃ¤llen bestehe Anspruch auf eine
Rente wegen voller Erwerbsminderung auf Zeit.

Gegen das ihr am 8. November 2018 zugestellte Urteil hat die Beklagte am 26.
November 2018 Berufung beim Landessozialgericht Sachsen-Anhalt eingelegt. Dem
Gutachten von Dr. B. sei nicht zu folgen. Es bestÃ¼nden Diskrepanzen hinsichtlich
der erhobenen klinischen und paraklinischen Befunde und der subjektiven
Beschwerdeschilderung der KlÃ¤gerin. Zudem weise das Gutachten weitere
Inkonsistenzen auf. Im Ã�brigen mÃ¼sste ausgehend von dem zugrunde gelegten
Leistungsfall am 3. Dezember 2013 und dem Antrag vom 30. April 2015 die Rente
bereits am 1. April 2015 beginnen.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Magdeburg vom 15. Oktober 2018 abzuÃ¤ndern und
die Klage insgesamt abgewiesen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,
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die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das angefochtene Urteil fÃ¼r zutreffend. Einen Anspruch auf Rente wegen
teilweiser Erwerbsminderung bei BerufsunfÃ¤higkeit mache sie nicht mehr geltend.

Der Senat hat eine ergÃ¤nzende Stellungnahme von Dr. B. vom 8. April 2019
eingeholt. Danach seien die AktivitÃ¤ten der KlÃ¤gerin mit einer schwer
ausgeprÃ¤gten Depression zu vereinbaren. SchlieÃ�lich lebe die KlÃ¤gerin alleine
und fÃ¼hre die Arbeiten zu Hause langsam aus. Er habe mit ihr ein
semistrukturiertes Interview gefÃ¼hrt und etablierte Verfahren verwendet. Bei der
Erhebung von psychischen Befunden sei die Heranziehung von subjektiven Angaben
sowie Fremdbeobachtungen zulÃ¤ssig. Nach dem HAMD habe die KlÃ¤gerin
"objektiv" eine schwere Depression, obgleich sie unter aktueller Medikation eine
Besserung angegeben habe. Der psychische Zustand habe sich seit 2012 nicht
verbessert. Der derzeitige schwergradige depressive Zustand, der frÃ¼her als
endogene Depression bezeichnet worden sei, sei vergleichbar mit dem Zustand,
dass die KlÃ¤gerin alle 4 GliedmaÃ�en gebrochen hÃ¤tte.

Der Senat hat Dr. H., "Facharzt fÃ¼r Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinischer
Gutachter, Sozialmedizin und Suchtmedizin", das Gutachten vom 11. November
2019 auf der Grundlage einer ambulanten Untersuchung der KlÃ¤gerin am 25.
September 2019 erstatten lassen. Diese habe angegeben, die Schmerzsymptomatik
habe sich 14 Tage nach dem Tod ihres Ehemannes entwickelt. Sie fahre tÃ¤glich bis
alle 2 Tage Fahrrad und walke. Diese AktivitÃ¤ten wirkten sich positiv mit einer
Schmerzreduktion und emotionalen Entlastung aus. Suizidgedanken seien weniger
geworden. Sie fahre einmal pro Woche Auto, z.B. um GetrÃ¤nke zu holen. Sie
kÃ¶nne sich eine BibliothekstÃ¤tigkeit vorstellen. Das Antidepressivum Venlafaxin
sei seit ca. 1,5 bis 2 Jahren auf insgesamt 150 mg Tagesdosis reduziert worden. Der
Gutachter hat aufgezeigt, dass die aktuelle Symptomatik durch depressiv
anmutende Symptome und ein Schmerzerleben geprÃ¤gt sei, fÃ¼r das es keine
organische ErklÃ¤rung gebe. Der Tagesablauf der KlÃ¤gerin sei strukturiert. Die
medikamentÃ¶se Behandlung sei insuffizient. Aus medikamentÃ¶ser,
psychotherapeutischer und bewegungstherapeutischer Sicht sei von einer guten
Behandelbarkeit auszugehen. Als Diagnosen hat Dr. H. eine mittel- bis
schwergradige depressive StÃ¶rung und Tod eines AngehÃ¶rigen im Sinne einer
pathologischen Trauer genannt. Eine Diskrepanz zwischen der subjektiven
Beschwerdeschilderung und dem Verhalten der KlÃ¤gerin in der
Untersuchungssituation sei nicht festzustellen gewesen. Die Angaben der KlÃ¤gerin
seien insgesamt glaubhaft. Es habe sich kein Anhalt fÃ¼r Simulation, Aggravation
oder Dissimulation ergeben. Allerdings habe sich eine Neigung zur Verdeutlichung
gezeigt. Aktuell bestehe eine ausgeprÃ¤gte depressive Symptomatik mit
Leidensdruck und entsprechenden FÃ¤higkeitsstÃ¶rungen. Diese kÃ¶nne innerhalb
von 6 Monaten mit adÃ¤quater therapeutischer Hilfe Ã¼berwunden oder zumindest
deutlich gebessert werden. Ein aufgehobenes quantitatives LeistungsvermÃ¶gen
lasse sich nicht rechtfertigen. Eine Therapieresistenz bestehe nicht. Die Motivation
zur Behandlung bzw. die Willensanspannung seien gering ausgeprÃ¤gt, aber
dennoch vorhanden. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne noch leichte bis mittelschwere
kÃ¶rperliche Arbeiten verrichten. Sie sei Arbeiten mit durchschnittlichen
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Anforderungen an das Seh- und HÃ¶rvermÃ¶gen, an ReaktionsfÃ¤higkeit,
Ã�bersicht, Aufmerksamkeit, Verantwortungsbewusstsein und ZuverlÃ¤ssigkeit
sowie mit geistig mittelschwierigen Anforderungen gewachsen. TÃ¤tigkeiten mit
hoher VerantwortungsÃ¼bernahme, z.B. Personalverantwortung oder
Leitungsfunktion, sowie mit hohen Anforderungen an die Dauerkonzentrations- und
Daueraufmerksamkeitsleistung seien zu vermeiden. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne Arbeiten
in Wechsel-/Nachtschicht, mit besonderem Zeitdruck, Akkord- bzw.
FlieÃ�bandarbeit, Arbeiten mit starkem Publikumsverkehr und hoher
LÃ¤rmbelastung nicht mehr bewÃ¤ltigen. Unter Beachtung der qualitativen
EinschrÃ¤nkungen bestehe eine LeistungsfÃ¤higkeit von 6 Stunden und mehr
tÃ¤glich. Eine anhaltende bzw. wiederholte Krankschreibung aufgrund der
psychiatrischen StÃ¶rung sollte nach/unter adÃ¤quater Behandlung und nach
ausreichender Stabilisierung streng diskutiert werden. Das Auftreten einer
depressiven Symptomatik mit Krankschreibung sei mÃ¶glich. Ob oder zu welchem
Zeitpunkt lasse sich jedoch nicht voraussagen. Der LeistungseinschÃ¤tzung von Dr.
B. in dem Gutachten vom 3. September 2018 und dessen ergÃ¤nzender
Stellungnahme vom 8. April 2019 sei nicht zu folgen.

Die KlÃ¤gerin hat vorgetragen, beide Gutachten fÃ¼r schlÃ¼ssig zu halten. Die
AusfÃ¼hrungen des Dr. H. erschÃ¼tterten jedoch nicht die EinschÃ¤tzung des Dr. B
â�¦ Sie hat die Einholung eines Obergutachtens beantragt, hilfsweise Dr. B. und Dr.
H. zur mÃ¼ndlichen Verhandlung zur ErlÃ¤uterung ihrer Gutachten zu laden.

In der ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 12. Juni 2020 hat Dr. B. an seiner
LeistungseinschÃ¤tzung eines aufgehobenen LeistungsvermÃ¶gens der KlÃ¤gerin
festgehalten.

Dr. H. hat mit ergÃ¤nzender Stellungnahme vom 30. Juni 2020 mitgeteilt, dass er
unter BerÃ¼cksichtigung der Stellungnahme von Dr. B. seine Leistungsbeurteilung
nicht Ã¤ndere.

Die KlÃ¤gerin hat schlieÃ�lich noch die Epikrise das A. Klinikums H. vom 11. August
2020 Ã¼ber ihre stationÃ¤re Behandlung vom 21. Februar bis zum 30. April 2020
vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Gerichts- und Verwaltungsverfahrens sowie
des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Gerichtsakte und der
Verwaltungsakte der Beklagten Bezug genommen, die Gegenstand der
mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen sind.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die gemÃ¤Ã� Â§ 143 Sozialgerichtsgesetz (SGG) statthafte und auch in der Form
und Frist des Â§ 151 SGG eingelegte Berufung der Beklagten ist zulÃ¤ssig und
begrÃ¼ndet.

Streitgegenstand ist die Bewilligung von Rente wegen voller oder teilweiser
Erwerbsminderung vom 1. Mai 2015 bis zum 30. September 2020, da nur die
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Beklagte Berufung eingelegt hat.

Die KlÃ¤gerin hat in diesem Zeitraum keinen Anspruch auf Bewilligung von Rente
wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung. Der diesen Anspruch ablehnende
Bescheid der Beklagten ist rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt die KlÃ¤gerin nicht in ihren
Rechten (Â§Â§ 153 Abs. 1, 54 Abs. 2 Satz 1 SGG). Das insoweit stattgebende Urteil
des Sozialgerichts war abzuÃ¤ndern und die Klage insgesamt abzuweisen.

Nach Â§ 43 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 SGB VI haben Versicherte bis zum Erreichen
der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung, wenn sie
teilweise bzw. voll erwerbsgemindert sind, in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt
der Erwerbsminderung drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte
BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit und vor Eintritt der Erwerbsminderung die
allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben.

Voll erwerbsgemindert sind nach Â§ 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI Versicherte, die wegen
Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind, unter
diesen Bedingungen mindestens drei Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein.
Teilweise erwerbsgemindert sind nach Â§ 43 Abs. 1 Satz 2 SGB VI Versicherte, die
wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind,
unter diesen Bedingungen mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu
sein. Erwerbsgemindert ist nach Â§ 43 Abs. 3 SGB VI nicht, wer unter den Ã¼blichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich
erwerbstÃ¤tig sein kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu
berÃ¼cksichtigen.

Abweichend vom Wortlaut des Â§ 43 Abs. 2 SGB VI haben aber auch Versicherte,
die teilweise erwerbsgemindert sind, Anspruch auf eine Rente wegen voller
Erwerbsminderung. Nach der stÃ¤ndigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts
(BSG) fÃ¼hrt die teilweise Erwerbsminderung bei praktischer Verschlossenheit des
Teilzeitarbeitsmarkts fÃ¼r TÃ¤tigkeiten in einem tÃ¤glichen zeitlichen Rahmen von
drei bis unter sechs Stunden zu einer vollen Erwerbsminderung auf Zeit (vgl. schon
zu Â§ 1247 Reichsversicherungsordnung (RVO), BSG, GroÃ�er Senat (GS),
BeschlÃ¼sse vom 12. Dezember 1976, GS 2/75, GS 3/75, GS 4/75 und GS 3/76;
BSG, Urteil vom 19. Oktober 2011, B 13 R 78/09 R (22) fÃ¼r die aktuelle
Rechtslage).

1.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme konnte die KlÃ¤gerin vom 3. Dezember
2013 bis zum 30. September 2020 unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig sein.
Sie war in der Lage, leichte bis mittelschwere kÃ¶rperliche Arbeiten 6 Stunden und
mehr tÃ¤glich zu verrichten. TÃ¤tigkeiten mit permanenten Zwangshaltungen und
Vibrationsbelastungen der WirbelsÃ¤ule waren ausgeschlossen. Die KlÃ¤gerin war
Arbeiten mit durchschnittlichen Anforderungen an das Seh- und HÃ¶rvermÃ¶gen,
an ReaktionsfÃ¤higkeit, Ã�bersicht, Aufmerksamkeit, Verantwortungsbewusstsein
und ZuverlÃ¤ssigkeit sowie mit geistig mittelschwierigen Anforderungen
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gewachsen. TÃ¤tigkeiten mit hoher VerantwortungsÃ¼bernahme, z.B.
Personalverantwortung oder Leitungsfunktion, mit hohen Anforderungen an die
Dauerkonzentrations- und Daueraufmerksamkeitsleistung, mit erhÃ¶htem Stress
und in emotional belastenden Situationen waren zu vermeiden. Die KlÃ¤gerin
konnte Arbeiten in Wechsel-/Nachtschicht, mit besonderem Zeitdruck, Akkord- bzw.
FlieÃ�bandarbeit, Arbeiten mit starkem Publikumsverkehr und hoher
LÃ¤rmbelastung nicht mehr bewÃ¤ltigen. Die GebrauchsfÃ¤higkeit beider HÃ¤nde
war gegeben.

Dies ergibt sich fÃ¼r den Senat insbesondere aus dem Gutachten von Dr. H. vom
11. November 2019 und dessen ergÃ¤nzender Stellungnahme vom 30. Juni 2020
sowie dem Entlassungsbericht der B.-klinik vom 12. Februar 2015.

Bei der KlÃ¤gerin bestanden im streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum vordergrÃ¼ndig
eine mittel- bis schwergradige depressive StÃ¶rung und eine gestÃ¶rte bzw.
stagnierende Trauerverarbeitung bei Tod eines AngehÃ¶rigen.

Dr. H. hat nach einer ausfÃ¼hrlichen Untersuchung der KlÃ¤gerin und einer
detaillierten Anamnese, nach DurchfÃ¼hrung mehrerer Testverfahren und unter
BerÃ¼cksichtigung sÃ¤mtlicher Vorgutachten und Vorbefunde schlÃ¼ssig und
nachvollziehbar aufgezeigt, dass die aus diesen Erkrankungen resultierenden
EinschrÃ¤nkungen nicht zu einem auf unter 6 Stunden tÃ¤glich reduzierten
LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼hrten. Er hat zwar eine zum Begutachtungszeitpunkt
ausgeprÃ¤gte depressive Symptomatik mitgeteilt. Er hat jedoch diese von ihrer
AusprÃ¤gung als schwankend beschrieben. Der Antrieb stelle sich als ausreichend
gut erhalten dar. Der Gutachter hat eine Interessenlosigkeit oder Lustlosigkeit der
KlÃ¤gerin verneint. Bei gedrÃ¼ckter Stimmung bestÃ¼nde lediglich eine Neigung
zur Freudlosigkeit, aber nicht durchgÃ¤ngig bei erhaltener Aufhebbarkeit und
SchwingungsfÃ¤higkeit. Angst- und Vermeidungsverhalten im Sinne einer
manifesten AngststÃ¶rung seien nicht erkennbar gewesen.

Der Erkrankung der KlÃ¤gerin werden die von Dr. H. aufgezeigten qualitativen
FunktionseinschrÃ¤nkungen ausreichend gerecht. Ein quantitativ gemindertes
LeistungsvermÃ¶gen ist daraus nicht abzuleiten. Als FunktionsstÃ¶rungen hat der
Gutachter lediglich EinschrÃ¤nkungen in den Bereichen FlexibilitÃ¤t und
UmstellungsfÃ¤higkeit sowie Widerstands- und DurchhaltefÃ¤higkeit aufgezeigt.
Unter BerÃ¼cksichtigung des Ã�berforderungserlebens bzw. der Sorge vor
Ã�berforderung waren Anpassung bzw. Umstellung mit einer erhÃ¶hten
Anspannung der KlÃ¤gerin verbunden. DarÃ¼ber hinaus bestand eine reduzierte
Stressbelastbarkeit bei einer zumindest zeitweise erhÃ¶hten ErschÃ¶pfung, aber
erhaltener ErholungsfÃ¤higkeit. Arbeiten mit erhÃ¶htem Stress und in emotional
belastenden Situationen hat der Gutachter fÃ¼r unzumutbar gehalten. DarÃ¼ber
hinaus ist Dr. H. von einer reduzierten DauerkonzentrationsfÃ¤higkeit und
Daueraufmerksamkeit ohne kognitive oder mnestische Defizite in geistiger Hinsicht
ausgegangen. Obgleich die KlÃ¤gerin wÃ¤hrend der Begutachtung einen
konzentrierten und aufmerksamen Eindruck gemacht habe, habe sie subjektiv eine
reduzierte Konzentrations- und MerkfÃ¤higkeit empfunden. Im Ã�brigen habe sich
in der Testung eine unterdurchschnittliche KonzentrationsfÃ¤higkeit gezeigt hat.
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Der Senat vermag der LeistungseinschÃ¤tzung von Dr. B. in dessen Gutachten vom
3. September 2018 und dessen ergÃ¤nzenden Stellungnahmen vom 8. April 2019
und 12. Juni 2020 nicht zu folgen. Der Gutachter hat sich Ã¼berwiegend auf die
subjektiven Angaben der KlÃ¤gerin und nicht auf objektive Befunde gestÃ¼tzt. Er
hat lediglich eine motorische Unruhe der HÃ¤nde beschrieben. Es ergeben sich
Ungereimtheiten hinsichtlich der subjektiven Beschwerdeschilderung und der
kÃ¶rperlichen BeeintrÃ¤chtigung der KlÃ¤gerin in der Untersuchungssituation.
Entgegen deren Angaben, stÃ¤ndig an Schmerzen zu leiden, hat der Gutachter kein
spezielles Schmerzverhalten beschrieben. Er konnte zudem keine
KonzentrationsstÃ¶rungen bei der Begutachtung feststellen. DarÃ¼ber hinaus hat
die KlÃ¤gerin einen weitgehend erhaltenen und strukturierten Tagesablauf mit â��
wenn auch langsam ausgefÃ¼hrten â�� Arbeiten im Haushalt geschildert. Trotz
angegebener groÃ�er Beschwerden befand sie sich nicht in einer spezifischen
schmerztherapeutischen Behandlung.

Dr. B. hat ferner keine FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen aufgezeigt, die die von ihm
aufgezeigte quantitative Leistungsminderung auf unter 3 Stunden tÃ¤glich
begrÃ¼nden kÃ¶nnten. Er setzte sich nicht mit den von der KlÃ¤gerin angegebenen
FÃ¤higkeitsstÃ¶rungen auseinander. Es wird nicht klar, warum trotz Beachtung
qualitativer LeistungseinschrÃ¤nkungen eine ausgeprÃ¤gte quantitative
Leistungsminderung vorliegen soll. DarÃ¼ber hinaus ist eine diagnostische
UnschÃ¤rfe festzustellen. Dr. B. geht von einer schweren depressiven StÃ¶rung aus.
Er hat aber bis zuletzt keine ICD10-Kodierung genannt und sich auf Ã¤tiologische
Aspekte konzentriert. Nicht nachvollziehbar sind auch seine AusfÃ¼hrungen, dass
Suizidideen die quantitative LeistungsfÃ¤higkeit minderten.

Seine gutachterlichen Feststellungen sind darÃ¼ber hinaus widersprÃ¼chlich und
ungenau. Obgleich die KlÃ¤gerin bei der Begutachtung eine Besserung ihres
Gesundheitszustandes seit der ErhÃ¶hung der Medikamentendosis im Mai 2018
angegeben hat, hat er eine Besserung negiert. Bei seinen AusfÃ¼hrungen, die
KlÃ¤gerin habe Angst, das Haus zu verlassen, hat er nicht herausgearbeitet, dass
sich diese Angst allein auf den Umstand bezog, dass die KlÃ¤gerin nicht von
anderen Personen habe angesprochen werden wollen. Obgleich diese selbst
angegeben hat, mit dem Auto, wenn auch wenig, zu fahren, hat der Gutachter
aufgezeigt, die KlÃ¤gerin sei nicht in der Lage, alleine ein Kfz zu fÃ¼hren.

Im Ã�brigen hat Dr. B. seine Feststellungen Ã¼berwiegend auf die subjektiven
Angaben der KlÃ¤gerin und die Ergebnisse der durchgefÃ¼hrten Testungen
gestÃ¼tzt.

Dr. H. hat diesbezÃ¼glich nachvollziehbar aufgezeigt, dass eine psychometrische
Testung nicht geeignet ist, die psychiatrische Exploration zu ersetzen, sondern
diese allenfalls zu ergÃ¤nzen. Ein Fragebogenwert oder ein Leistungstestergebnis
objektivieren keinen Befund. Vielmehr hÃ¤ngen diese von den subjektiven Angaben
des Probanden ab und kÃ¶nnen manipuliert werden. Psychische Merkmale kÃ¶nnen
durch Testverfahren nicht objektiv erfasst werden.

Dr. H. hat eine insuffiziente medikamentÃ¶se Behandlung der KlÃ¤gerin mit
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Antidepressiva in einer niedrigen Dosierung bestÃ¤tigt. Beide Gutachter stimmen
Ã¼berein, dass die depressive Symptomatik behandelt werden muss. FÃ¼r den
Senat ist jedoch nicht nachvollziehbar, dass Dr. B. von einer anhaltenden
LeistungsunfÃ¤higkeit aufgrund einer problematischen bzw. unzureichenden
Behandlung der KlÃ¤gerin ausgegangen ist. Dr. H. hat hingegen eine anhaltende, 6
Monate andauernde Minderung der quantitativen LeistungsfÃ¤higkeit im
streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum nicht feststellen kÃ¶nnen. Er hat Ã¼berzeugend
aufgezeigt, dass es sich nicht um einen chronifizierten Verlauf handelte, der einer
weiteren therapeutischen Intervention nicht zugÃ¤nglich war. Vielmehr hat der
Gutachter eine gute Behandelbarkeit beschrieben. Auch bei dem Trauerprozess sei
nicht von einer Therapieresistenz auszugehen. AdÃ¤quate Therapien stÃ¼nden zur
VerfÃ¼gung und die Symptomatik kÃ¶nne sich innerhalb von 6 Monaten
verbessern. Dies zeigt sich an der in der Epikrise des A. Klinikums H. Ã¼ber die
stationÃ¤re Behandlung vom 21. Februar bis zum 30. April 2020 beschriebenen
Verbesserung des Gesundheitszustandes. Durch eine medikamentÃ¶se Einstellung
und psychotherapeutische MaÃ�nahmen konnte eine Teilremission der zu diesem
Zeitpunkt schweren depressiven Symptomatik erreicht werden.

Der EinschÃ¤tzung in dem "Sozialmedizinischen BeratungsgesprÃ¤ch" des MDK
vom 20. April 2015 im Sinne eines aufgehobenen LeistungsvermÃ¶gens fÃ¼r den
allgemeinen Arbeitsmarkt vermag der Senat nicht zu folgen. Diese beruht auf den
subjektiven Angaben der KlÃ¤gerin hinsichtlich der Schwere der StÃ¶rung(en) bzw.
den daraus resultierenden FÃ¤higkeitsstÃ¶rungen. Entsprechende objektive
Befunde wurden jedoch nicht erhoben. Dr. H. hat hingegen Ã¼berzeugend
aufgezeigt, dass diese StÃ¶rungen auf der Grundlage seiner Untersuchung nicht
nachweisbar gewesen sind.

FÃ¼r den Senat ist auch nicht nachvollziehbar, dass MUDr. S. in dem Attest vom 22.
August 2016 eine LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin von unter 2 Stunden tÃ¤glich
bescheinigt hat. Einerseits hat sie von einer fehlenden Verbesserung des
Gesundheitszustandes der KlÃ¤gerin berichtet. Sie hat jedoch erst ab 2017 eine
einigermaÃ�en adÃ¤quate Medikamentenanpassung vorgenommen und die Dosis
des Antidepressivums erhÃ¶ht.

FÃ¼r den Senat sind auch die LeistungseinschÃ¤tzungen der Dipl.-Psych. S. und der
HausÃ¤rztin G. nicht Ã¼berzeugend. Dipl.-Psych. S. hat in ihrem Befundbericht vom
18. September 2017 keinen psychischen Befund und keine medizinische
BegrÃ¼ndung mitgeteilt. Sie hat lediglich auf die noch Jahre dauernde Verarbeitung
von belastenden Lebensereignissen durch die KlÃ¤gerin verwiesen. Die HausÃ¤rztin
G. hat ebenfalls keine medizinischen Befunde mitgeteilt. Sie hat vielmehr die
subjektiven Beschwerden der KlÃ¤gerin, einen am 2. August 2016 durchgefÃ¼hrten
Depressionstest und zahlreiche psychosomatische GesprÃ¤che mit der KlÃ¤gerin
angefÃ¼hrt.

Die von dieser beklagte linksbetonte Schmerzsymptomatik des gesamten KÃ¶rpers
ist im Rahmen der depressiven Grunderkrankung zu sehen und nicht als anhaltende
somatoforme SchmerzstÃ¶rung. Eine daraus resultierende quantitative
Leistungsminderung ist ausweislich der medizinischen Unterlagen nicht
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nachgewiesen. Es wurden keine FunktionseinbuÃ�en mitgeteilt. Ferner bestanden
keine Hinweise auf einen einseitigen Mindergebrauch oder auf Muskelathrophien.

Die weiter bei der KlÃ¤gerin vom 3. Dezember 2013 bis zum 30. September 2020
vorgelegenen Erkrankungen â�� Hypothyreose und rezidivierende Lumboischialgie
bei Osteochondrose C5 bis C7 â�� standen dem o.g. Leistungsbild im
streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum nicht entgegen.

Der Senat war nicht gehalten, ein Obergutachten einzuholen, da er das Gutachten
von Dr. H. und dessen LeistungseinschÃ¤tzung fÃ¼r Ã¼berzeugend hÃ¤lt.

Zudem konnte er im Hinblick auf das der KlÃ¤gerin gemÃ¤Ã� Â§ 116 S. 2, Abs. 1 S.
1 i.V.m. Â§Â§ 397 Abs. 2, 402, 411 Abs. 4 Zivilprozessordnung (ZPO) zustehende
Fragerecht von der Ladung von Dr. H. und Dr. B. zu dem Verhandlungstermin
absehen. Auf den Hinweis des Senats vom 3. Februar 2020, dass die
erlÃ¤uterungsbedÃ¼rftigen Punkte hinreichend konkret bezeichnet werden
mÃ¼ssen und die KlÃ¤gerin zur schriftlichen Befragung der Gutachter Fragen
formulieren solle, hat sie bereits nur noch beantragt, eine Stellungnahme von Dr. B.
zum Gutachten von Dr. H. einzuholen. Zudem hat die KlÃ¤gerin keine EinwÃ¤nde
gegen das Gutachten von Dr. H. erhoben. Vielmehr hat sie dieses als schlÃ¼ssig
erachtet, allerdings keine nÃ¤heren AusfÃ¼hrungen dazu gemacht. SchlieÃ�lich hat
sie ihren Antrag auf AnhÃ¶rung der Gutachter in der mÃ¼ndlichen Verhandlung am
5. November 2020 nicht mehr aufrechterhalten.

2.

Die KlÃ¤gerin war auch nicht deshalb vom 3. Dezember 2013 bis zum 30.
September 2020 voll oder teilweise erwerbsgemindert, weil sie trotz des
sechsstÃ¼ndigen LeistungsvermÃ¶gens nicht mehr unter den Ã¼blichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes hÃ¤tte tÃ¤tig sein kÃ¶nnen. Es lagen
keine schwere spezifische Leistungsbehinderung oder eine Summierung
ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen vor.

GrundsÃ¤tzlich war in diesem Zeitraum von einem offenen Arbeitsmarkt fÃ¼r
ungelernte, kÃ¶rperlich leichte und geistig einfache HelfertÃ¤tigkeiten auszugehen.
Die KlÃ¤gerin war in der Lage, typische TÃ¤tigkeitsprofile im Helferbereich zu
absolvieren. Ihr RestleistungsvermÃ¶gen reichte noch fÃ¼r zumindest kÃ¶rperlich
leichte TÃ¤tigkeiten wie z.B. Zuarbeiten zur Speisenproduktion, Verpackung,
Versandvorbereitung, Transportieren, Verladen und VerrÃ¤umen,
Maschinenbedienung, -bestÃ¼ckung- und -Ã¼berwachung, Warensortierung,
Zureichen oder Abnehmen, Reinigen, Kleben, Sortieren und Zusammensetzen von
Teilen, Messen, PrÃ¼fen, Ã�berwachen und Kontrolle von ProduktionsvorgÃ¤ngen
sowie BÃ¼rohilfsarbeiten aus (vgl. die AufzÃ¤hlung in dem Beschluss des GroÃ�en
Senats des BSG vom 19. Dezember 1996, GS 2/95, BSGE 80, 24, 33 f.; in der
Anwendbarkeit auf die aktuelle Rechtslage bestÃ¤tigt im Urteil vom 11. Dezember
2019, B 13 R 7/18 R).

Ein sog. Katalogfall, der die EinsatzfÃ¤higkeit unter den Ã¼blichen Bedingungen
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des allgemeinen Arbeitsmarktes ausgeschlossen hÃ¤tte, lag nicht vor (BSG, Urteil
vom 19. Oktober 2011, B 13 R 78/09 R, Urteil vom 11. Dezember 2019, B 13 R 7/18
R). Darunter fallen schwere spezifische Leistungsbehinderungen, die bereits alleine
ein weites Feld an EinsatzmÃ¶glichkeiten versperren (z.B. Einarmigkeit oder
besondere Schwierigkeiten hinsichtlich der GewÃ¶hnung und Anpassung an neue
ArbeitsplÃ¤tze). Diese sind vom BSG in sieben KatalogfÃ¤lle aufgelistet worden.
Dabei ist bei Vorliegen der KatalogfÃ¤lle Nr. 1 und 2 ohne weitere Schritte vom
Vorliegen von Erwerbsminderung auszugehen. Bei den KatalogfÃ¤lle Nr. 3 bis 7 ist
zu prÃ¼fen, ob es zumutbare VerweisungstÃ¤tigkeiten gibt. Diese muss die
Versicherte mit ihrem kÃ¶rperlichen, geistigen und kognitiven LeistungsvermÃ¶gen
erbringen und sie innerhalb von 3 Monaten erlernen kÃ¶nnen.

Ein von den Ã¼blichen Arbeitszeitunterbrechungen abweichender Pausenbedarf,
der zu einem Arbeiten unter betriebsunÃ¼blichen Bedingungen fÃ¼hren wÃ¼rde,
lag nicht vor.

Auch die Tatsache, dass der KlÃ¤gerin seit 12. Februar 2014 durchgehend
ArbeitsunfÃ¤higkeit bescheinigt wurde, fÃ¼hrt nicht zur Widerlegung der
Vermutung eines offenen Arbeitsmarktes. Zwar ist anerkannt, dass das Risiko einer
hÃ¤ufigen ArbeitsunfÃ¤higkeit dann zur Erwerbsminderung fÃ¼hrt, wenn die
Versicherte nicht mehr den Mindestanforderungen an eine wÃ¤hrend eines Jahres
zu erbringende Arbeitsleistung genÃ¼gen kann. Diese Mindestanforderungen sind
jedenfalls dann nicht erfÃ¼llt, wenn die Arbeitsleistung fÃ¼r die HÃ¤lfte des Jahres
gesundheitsbedingt nicht erbracht werden kann. Aber auch bei einem
voraussichtlichen Unterschreiten dieses Zeitraums kann Erwerbsminderung
vorliegen. Dies erfordert, dass hÃ¤ufige, zeitlich nicht genau festliegende Zeiten
von ArbeitsunfÃ¤higkeit zu ernsten Zweifeln an einer Einsetzbarkeit unter den
Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts fÃ¼hren (BSG, Beschluss
vom 31. Oktober 2012, B 13 R 107/12 B).

Solche Zweifel liegen angesichts der Untersuchung und Begutachtung der KlÃ¤gerin
am 25. September 2019 bei Dr. H. nicht vor. Dieser hat eingeschÃ¤tzt, dass eine
anhaltende bzw. wiederholte Krankschreibung aufgrund der psychiatrischen
StÃ¶rung unter adÃ¤quater Behandlung und nach ausreichender Stabilisierung
streng diskutiert, also die Erforderlichkeit der Krankschreibung hinterfragt werden
mÃ¼sste. Ferner hat er aufgezeigt, dass zwar durch das erneute Auftreten einer
depressiven Symptomatik eine Krankschreibung mÃ¶glich und auch gerechtfertigt
sei. Er konnte allerdings nicht vorhersagen, ob Ã¼berhaupt und zu welchem
Zeitpunkt damit zu rechnen ist. GrundsÃ¤tzlich hat er eine regelmÃ¤Ã�ige
Arbeitsleistung der KlÃ¤gerin an 5 Tagen in der Woche trotz gesundheitlicher
EinschrÃ¤nkungen bejaht. DarÃ¼ber hinaus liegt ArbeitsunfÃ¤higkeit vor, wenn
eine Versicherte aufgrund von Krankheit ihre zuletzt vor der ArbeitsunfÃ¤higkeit
ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit nicht mehr vollschichtig oder nur unter der Gefahr der
Verschlimmerung der Erkrankung ausfÃ¼hren kann. Dabei bleibt unbeachtet, ob
die Versicherte noch in der Lage ist, eine sonstige TÃ¤tigkeit mindestens 6 Stunden
tÃ¤glich unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu
verrichten.
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Die KlÃ¤gerin war auch nicht in ihrem VermÃ¶gen, eine Arbeitsstelle aufzusuchen,
relevant eingeschrÃ¤nkt. Zur ErwerbsfÃ¤higkeit gehÃ¶rt auch das VermÃ¶gen,
einen Arbeitsplatz aufsuchen zu kÃ¶nnen. Dabei ist nach der Rechtsprechung des
BSG ein abstrakter MaÃ�stab anzuwenden. Ein Katalogfall liegt nicht vor, soweit
eine Versicherte tÃ¤glich viermal Wegstrecken von knapp mehr als 500 m mit
einem zumutbaren Zeitaufwand von bis zu 20 Minuten zu FuÃ� zurÃ¼cklegen und
zweimal Ã¶ffentliche Verkehrsmittel wÃ¤hrend der Hauptverkehrszeiten unter
BerÃ¼cksichtigung aller ihr zur VerfÃ¼gung stehenden MobilitÃ¤tshilfen benutzen
kann. Dann gilt die ErwerbsfÃ¤higkeit als nicht in beachtlichem MaÃ�e
eingeschrÃ¤nkt und die konkrete Benennung einer VerweisungstÃ¤tigkeit ist nicht
erforderlich. Ist ein Arbeitsplatz auf andere Art als zu FuÃ� erreichbar, ist der
Arbeitsmarkt ebenfalls nicht verschlossen (vgl. BSG, Urteil vom 12. Dezember 2011,
B 13 R 79/11 R, juris). Anhaltspunkte fÃ¼r eine rentenrelevant eingeschrÃ¤nkte
GehfÃ¤higkeit im maÃ�geblichen Zeitraum liegen nicht vor.

Bei der KlÃ¤gerin lag zudem keine Summierung ungewÃ¶hnlicher
LeistungseinschrÃ¤nkungen vor, die in ihrer Wirkung einer schweren spezifischen
Leistungsbehinderung gleichkam. Voraussetzung sind mindestens 2
LeistungseinschrÃ¤nkungen, die nach Art und Schwere jeweils fÃ¼r sich genommen
schon eine erhebliche EinschrÃ¤nkung auf dem Arbeitsmarkt mit sich bringen. Nicht
alleine ausreichend ist eine HÃ¤ufung von gewÃ¶hnlichen qualitativen
LeistungseinschrÃ¤nkungen; erforderlich ist insoweit eine Addierungs- und
VerstÃ¤rkungswirkung mehrerer verschiedener, nur auf den ersten Blick
gewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen. Die EinschrÃ¤nkung der
EinsatzmÃ¶glichkeiten muss grundsÃ¤tzlich Ã¼ber das hinausgehen, was sich
bereits durch die BeschrÃ¤nkung auf kÃ¶rperlich leichte TÃ¤tigkeiten ergibt. Liegt
eine Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen vor, sind ebenfalls
konkrete VerweisungstÃ¤tigkeiten zu benennen, auf die die Versicherte noch
zumutbar verwiesen werden kÃ¶nnte. Dies war hier nicht der Fall.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision im Sinne von Â§ 160 Abs. 2 SGG liegen
nicht vor. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung auf gesicherter
Rechtsgrundlage, ohne dass der Senat von einer Entscheidung der in Â§ 160 Abs. 2
Nr. 2 SGG genannten Gerichte abweicht.

Erstellt am: 03.02.2021

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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